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Nachhaltigkeit ist das große Thema (s. hierzu auch den Blickpunkt und die Meldungen auf S. 1897 f. in diesem Heft). Seit dem

2.8.2022 muss es auch in der Anlageberatung und der Finanzportfolioverwaltung berücksichtigt werden. Dies ergibt sich aus

der Anpassung der in Deutschland unmittelbar geltenden Delegierten Verordnung 2017/565 n.F., mit welcher der europäische

Gesetzgeber die Finanzmarktrichtlinie MiFID II ergänzt hat. Die Änderung dient dem Ziel, Aspekte der Nachhaltigkeit in die Fi-

nanzberatung einzubeziehen und Finanz- und Kapitalströme in umweltfreundliche Investitionen zu lenken (Meldung BaFin vom

3.8.2022). Konkret bedeute dies, dass Anlageberater ihre Kunden zu ihren Wünschen in Bezug auf Nachhaltigkeit befragen müs-

sen und ihnen nur Finanzinstrumente empfehlen dürfen, die ihren Nachhaltigkeitswünschen entsprechen. Die Nachhaltigkeits-

präferenzen werden in drei Kategorien unterteilt: in ökologisch nachhaltige Investitionen i. S.d. Taxonomie-Verordnung (Verord-

nung (EU) 2020/852), in nachhaltige Investitionen i. S.d. Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und danach,

ob bei einem Finanzinstrument die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollen.

Wie die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen eines Kunden konkret ausgestaltet werden solle, sei gesetzlich nicht vorgege-

ben. Die BaFin erwarte, dass sich die Wertpapierdienstleistungsunternehmen künftig an den entsprechenden Leitlinien (Guide-

lines) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) orientieren, die bisher allerdings nur im Entwurf vorlie-

gen. Die BaFinwerde die Umsetzung der neuen Regelungen eng begleiten.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Anspruch des gekündigten Gesell-

schafters auf Wiederaufnahme in die Ge-

sellschaft

Einer nach Kündigung der Gesellschaft durch ei-

nen Gesellschafter als Privatgläubiger auf Fest-

stellung des Ausscheidens des gekündigten Ge-

sellschafters gerichteten Klage kann ein aus der

gesellschafterlichen Treuepflicht folgender Wie-

deraufnahmeanspruch entgegengehalten wer-

den.

BGH, Urteil vom 12.7.2022 – II ZR 81/21
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1857-1

unter www.betriebs-berater.de
BGH: COVID-bedingtes Veranstaltungsver-

bot – kein Anspruch des Käufers gegen Vor-

verkaufsstelle auf Rückerstattung des Ti-

cketpreises

Zum Anspruch des Käufers gegen eine Vorver-

kaufsstelle auf Rückerstattung des Ticketpreises

bei Absage der Veranstaltung wegen eines auf

Grund der COVID-19-Pandemie erlassenen Ver-

anstaltungsverbots (im Anschluss an Senatsur-

teil vom 13. Juli 2022 – VIII ZR 317/21, zur Veröf-

fentlichung in BGHZ bestimmt).
(Amtlicher Leitsatz)

Den vorliegenden Rechtskaufvertrag hat die Vor-

verkaufsstelle durch Übereignung der Eintritts-

karten an den Käufer vollständig erfüllt; für die

nachträgliche Absage der Veranstaltung haftet

sie nicht.
(Nicht amtlicher Leitsatz)

BGH, Urteil vom 13.7.2022 – VIII ZR 329/21

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1857-2

unter www.betriebs-berater.de
BGH: Preisänderungsklauseln in Fernwär-

melieferungsverträgen

a) Bei Preisänderungsklauseln in Fernwärmelie-

ferungsverträgen gebietet das Transparenzge-

bot in § 24 Abs. 4 Satz 2 AVBFernwärmeV eine

Erläuterung der Zusammensetzung der Bezugs-

preise des Fernwärmeversorgungsunterneh-

mens, also insbesondere der diesen zugrundelie-

genden vertraglichen und preislichen Bestim-

mungen, oder auch die namentliche Bezeich-

nung des Bezugslieferanten nicht. Allerdings

muss eine Preisänderungsklausel zum Arbeits-

preis, mit dem die vom Kunden abgenommene

Wärmemenge vergütet wird, nach § 24 Abs. 4

Satz 1 AVBFernwärmeV zwingend auch die je-

weiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt an-

gemessen berücksichtigen (Bestätigung des Se-

natsurteils vom 1. Juni 2022 – VIII ZR 287/20, ju-

ris Rn. 20 ff., 27 ff., zur Veröffentlichung in BGHZ

vorgesehen).

b) Nach Maßgabe des § 306 Abs. 1 BGB führt

die Unwirksamkeit einer nur eine Preiskompo-

nente (hier: den Arbeitspreis) betreffenden

Preisänderungsklausel nach § 24 Abs. 4 AVB-

FernwärmeV in Verbindung mit § 134 BGB nicht

zugleich zur Unwirksamkeit andere Preiskompo-

nenten (hier: den Bereitstellungspreis) betreffen-

der Anpassungsklauseln, wenn es sich – wie im

Regelfall – um inhaltlich voneinander trennbare

Vertragsklauseln handelt, die jeweils Gegen-

stand einer gesonderten Wirksamkeitsprüfung

nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV sind (Bestäti-

gung des Senatsurteils vom 6. April 2022 – VIII

ZR 295/20, NJW 2022, 1944 Rn. 44 ff.).

c) Die in Energieversorgungsstreitigkeiten ent-

wickelte sogenannte Dreijahreslösung des Se-

nats vermeidet die bei einer Gesamtnichtigkeit

des Versorgungsvertrags für den Kunden eintre-

tenden nachteiligen Folgen einer bereiche-

rungsrechtlichen (Rück-)Abwicklung, indem sie

entsprechend den auch nach der jüngeren

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-

ischen Union zu beachtenden Zielsetzungen

von Art. 6 Abs. 1 der Klausel-Richtlinie 93/13/

EWG darauf angelegt ist, die nach dem Vertrag

bestehende formale Ausgewogenheit der Rech-

te und Pflichten der Vertragsparteien unter He-

ranziehung und Gewichtung ihrer Interessen

durch eine materielle Ausgewogenheit zu erset-

zen und auf diese Weise ein Gleichgewicht der

Rechte und Pflichten tatsächlich wiederherzu-

stellen (Bestätigung des Senatsurteils vom 1. Ju-

ni 2022 – VIII ZR 287/20, juris Rn. 42 ff. mwN,

zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).

d) Der nach der Dreijahreslösung maßgebliche

Preis tritt endgültig an die Stelle des zwischen

den Parteien des Energieversorgungsvertrags

vereinbarten Anfangspreises. Wird dieser neue

„Ausgangspreis“ anschließend unterschritten,

hat der Kunde für die Zeiträume der Preisunter-

schreitungen aber nur die geringeren Entgelte

zu entrichten (Bestätigung der Senatsurteile

vom 6. April 2016 – VIII ZR 79/15, BGHZ 209,

337 Rn. 40; vom 5. Oktober 2016 – VIII ZR 241/

15, NJW-RR 2017, 557 Rn. 27). Da derartige

nachträgliche Preissenkungen jedoch den nach

der Dreijahreslösung maßgeblichen neuen „Aus-

gangspreis“ nicht dauerhaft ersetzen, kann der

Energieversorger nach einer solchen Preissen-

kung anschließend auch erneute Preissteigerun-

gen geltend machen, soweit diese den nach der

Dreijahreslösung maßgeblichen „Ausgangs-

preis“ nicht überschreiten.

e) Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen ist

gemäß § 4 Abs. 1, 2 AVBFernwärmeV in Verbin-

dung mit § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV berech-

tigt und – soweit das Kundeninteresse dies er-

fordert – verpflichtet, eine von ihm gegenüber

Endkunden verwendete – von Vertragsbeginn

an unwirksame oder ab einem bestimmten Zeit-

punkt danach unwirksam gewordene – Preisän-

derungsklausel auch während des laufenden

Versorgungsverhältnisses mit Wirkung für die

Zukunft einseitig anzupassen, wenn und soweit

dadurch sichergestellt wird, dass die Klausel den

Anforderungen des § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV

entspricht (Bestätigung des Senatsurteils vom

26. Januar 2022 – VIII ZR 175/19, ZIP 2022, 901
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